
 

Hausanschrift: Parteiverkehrszeiten:  Bankkonten: 
Kipfenberger Straße 4 Montag bis Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr Raiffeisenbank Altmühl-Jura eG 
85125 Kinding Donnerstag: 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr IBAN: DE75 7606 9462 0002 5221 10    BIC: GENODEF1GDG 
Mail: gemeinde@kinding.de   Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 
    IBAN: DE79 7215 0000 0018 1401 45    BIC: BYLADEM1ING 
   Postgiroamt München  
   IBAN: DE79 7001 0080 0365 4938 00    BIC: PBNKDEFF 

 
 
 
Bezeichnung der Veranstaltung: 
_______________________________________________ 
 
Tag und Uhrzeit der Veranstaltung: 

_______________________________________________ 
 
Ort, Lage, Anschrift, ggf. Gemarkung:  
 
____________________________________________________________________ 
 
 

Annahme- und Haftungsfreistellungserklärung 
 
 
 
(1) _________________________________ (Name Veranstalter) verpflichtet sich, den Markt 
Kinding von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass der Durchführung der 
Veranstaltung _________________________________________ (Name Veranstaltung)  
am _______________ (Datum) aufgrund gesetzlicher Haftungsbestimmungen von Benutzern, 
Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten. Der Veranstalter haftet nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften für Schäden, die durch die Veranstaltung verursacht werden, 
insbesondere für Schäden, die den Organisatoren, Ordnern, Teilnehmern oder Zuschauern als 
Personenschaden oder Sachschaden (auch an öffentlichen Gegenständen) erwachsen.  
 
Der Veranstalter stellt den Markt Kinding von Haftungen frei, die im Rahmen der im Betreff 
genannten Benutzung der Räumlichkeiten, des Inventars und der Grundstücksflächen von ihm 
oder von Dritten, insbesondere Beteiligten und Besuchern, gegenüber dem Markt Kinding 
geltend gemacht werden oder geltend gemacht werden könnten, wenn und soweit dies 
gesetzlich zulässig ist. 
 

(2) Der Veranstalter verpflichtet sich ferner, die Wiedergutmachung aller Schäden zu 
übernehmen, die – auch ohne eigenes Verschulden des Veranstalters – aus Anlass der 
Durchführung dieser Veranstaltung an den zu benutzenden Straßen einschließlich der 
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie an Grundstücken (Flurschäden) entstehen.  
 
(3) Die Freistellung umfasst sowohl die Erfüllung begründeter als auch die Abwehr unbegründeter 
Ansprüche, erforderlichenfalls auch die Einleitung und Durchführung prozessualer Maßnahmen. 
 
(4) Der Veranstalter verzichtet auf Regressansprüche gegen den Markt Kinding oder dessen 
Bedienstete und Beauftragte. 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum (Rechtsverbindliche Unterschrift) 

mailto:gemeinde@kinding.de

